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B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen hat den Einzelplan 01 – Landtag des Staatshaus-
haltsplans für das Haushaltsjahr 2022 in seiner 6. Sitzung am 18. November 2021 
beraten. 

Die zu dieser Einzelplanberatung schriftlich eingebrachten Änderungsanträge 
01/1 bis 01/16 sind diesem Bericht beigefügt (siehe Anlage). 

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE beantragt, die Beratung des Kapitels 
0105 – Die oder der Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg – zu den 
Resten zurückzustellen.

Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch.

Der Berichterstatter verweist auf das bisherige Verfahren und erklärt, dass der 
Entwurf des Einzelplans 01 den Beschlüssen des Landtagspräsidiums entspreche. 
Dem Präsidium obliege nach der Geschäftsordnung des Landtags die Feststellung 
der Voranschläge für den Haushalt des Landtags. Die Beschlüsse zum Einzelplan 
01, die das Präsidium in der Sitzung am 13. Juli 2021 einvernehmlich gefasst ha-
be, seien um die Veränderungen, die sich aus dem Dritten Nachtrag 2021 ergeben 
hätten, ergänzt und in den Entwurf der Landesregierung übernommen worden, der 
heute Grundlage der Haushaltsberatungen sei.

Bei der Verwaltung des Landtags, der Landeszentrale für politische Bildung und 
der Bürgerbeauftragten seien keine wesentlichen organisatorischen Änderungen 
eingetreten. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit habe zum Staatshaushaltsplan 2022 einen eigenen Einzelplan erhalten und sei 
somit keine Dienststelle beim Landtag mehr.

Von den Gesamtausgaben des Kapitels 0101 – Landtag –, die um 3,26 % stiegen, 
mache der Anteil, der auf die Abgeordneten entfalle, fast 60 % aus. Bei den im 
Haushaltsplan aufgeführten Titeln handle es sich im Wesentlichen um eine Fort-
schreibung der bisherigen Planansätze, die aus den Erfahrungswerten der vergan-
genen Jahre entsprechend angepasst worden seien. Das gelte auch für die Plan-
ansätze für die Landeszentrale für politische Bildung – Kapitel 0104 – und die 
Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauftragten in Kapitel 0105, mit dem sich der 
Finanzausschuss in seiner Sitzung am 2. Dezember 2021 noch einmal befassen 
wolle.

Der Berichterstatter dankt unter dem Beifall der Ausschussmitglieder den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung für die geleistete Arbeit. Er 
betont, die Abgeordneten wüssten es sehr zu schätzen, wie professionell und her-
vorragend aufgestellt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben wahr-
nehmen würden.

(Redaktioneller Hinweis: Der Vorsitzende fragt im Folgenden 
bei jedem Aufruf nach Wortmeldungen. Dies wird angesichts der 
Vielzahl der Aufrufe nicht explizit im Protokoll wiedergegeben. 
Soweit also nach einem Aufruf keine Ausführungen zur Sache ver-
merkt sind, ist der Ausschuss ohne Wortmeldungen direkt in die 
Beschlussfassung eingetreten.)

Der Ausschuss nimmt vom Vorwort sowie von den produktorien-
tierten Informationen ohne Widerspruch Kenntnis.
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Kapitel 0101

Landtag

Änderungsanträge 01/3 (insgesamt), 01/4 (insgesamt), 01/5, 01/6 
(insgesamt) und 01/7 jeweils einstimmig angenommen.

Kapitel 0101 mit den beschlossenen Änderungen einstimmig ge-
nehmigt.

Kapitel 0102

Allgemeine Bewilligungen

Änderungsantrag 01/8 einstimmig angenommen.

Kapitel 0102 mit der beschlossenen Änderung einstimmig geneh-
migt.

Kapitel 0103 einstimmig genehmigt.

Kapitel 0104

Landeszentrale für politische Bildung

Änderungsantrag 01/1 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsanträge 01/9 (insgesamt), 01/10 bis 01/13, 01/14 (ins-
gesamt) sowie 01/15 und 01/16 jeweils mehrheitlich angenommen.

Kapitel 0104 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

In der 10. Sitzung am 2. Dezember 2021 wurde das in der 6. Sitzung am 18. No-
vember 2021 zurückgestellte Kapitel 0105 – Die oder der Bürgerbeauftragte des 
Landes Baden-Württemberg – beraten. In diese Beratung wurden die schriftlich 
eingebrachten Änderungsanträge 01/2 und RESTE 01/1 einbezogen (siehe An-
lagen).

Kapitel 0105

Die oder der Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 01/2 und RESTE 01/1 mit zur Be-
ratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD bekundet, seine Fraktion wisse, mit wie 
viel Engagement und Nachdruck die Bürgerbeauftragte die Interessen der Bürger, 
die sich an sie wendeten, vertrete, und habe davor Respekt. Aus Erwägungen, die 
auch von der Begründung des Änderungsantrags RESTE 01/1 getragen würden, 
dass Bürokratie immer mehr Bürokratie verursache, lehne die AfD die Stelle der 
Bürgerbeauftragten grundsätzlich ab. Im Landtag säßen 154 Bürgerbeauftragte. 
Dies sollte reichen.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD macht deutlich, die SPD-Fraktion wisse, 
dass die Bürgerbeauftragte gern noch mehr Stellen hätte, als es der Haushaltsent-
wurf vorsehe und mit dem Änderungsantrag RESTE 01/1 werden sollten. Deshalb 
wolle er wissen, ob damit zu rechnen sei, dass das Parlament bei den Beratungen 
des nächsten Doppelhaushalts erneut mit dieser Personaldebatte konfrontiert wer-
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de. Darüber hinaus fragt er die Bürgerbeauftragte, wie sie ihre Tätigkeit im Ver-
hältnis zur Arbeit des Parlaments sehe.

Die Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg erläutert, sie habe in der 
Frage der Stellenbesetzung ihrer Dienststelle einmal einen Vergleich mit vier 
Bundesländern angestellt, in denen die oder der Bürgerbeauftragte zusammen für 
10,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger zuständig sei, zur Situation in Baden-
Württemberg mit 11,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. In diesen vier 
Bundesländern seien die Dienststellen der oder des Bürgerbeauftragten mit durch-
schnittlich 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. Sie betont, dass sie sich 
aber sehr freuen würde, wenn der Änderungsantrag RESTE 01/1 der Regierungs-
fraktionen eine Mehrheit erhielte und so ihre Arbeit unterstützt würde. In ihrem 
nächsten Jahresbericht – dies werde ein Doppelbericht für die Jahre 2020/2021 
sein – werde sie noch einmal aufzeigen, in welcher Weise die Bürgerbeauftragte 
als Hilfsorgan des Landtags tätig sei. Gern würde sie auch einmal auf Einladung 
in die Fraktionen kommen, um so in einem kleineren Kreis über ihre Dienststelle 
zu informieren.

Sie fährt fort, sie hätte sich natürlich die Hebung der Stelle ihres Stellvertreters 
und Juristen nach Besoldungsgruppe A 16 genauso gewünscht wie die Veran-
schlagung von 30 000 € für die ehrenamtliche Tätigkeit einer Mitarbeiterin oder 
eines Mitarbeiters aus dem Bereich der Polizei, die oder der nicht mehr einer 
Strafverfolgungspflicht unterliege.

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD zeigt sich mit der Antwort der Bürgerbe-
auftragten nur zum Teil zufrieden. Denn er habe auch wissen wollen, wie sie ihre 
Tätigkeit im Verhältnis zur Arbeit des Parlaments sehe. In anderen Bundesländern 
unterschieden sich ja z. B. die Zuständigkeiten des Petitionsausschusses und der 
oder des Bürgerbeauftragten von den Gegebenheiten in Baden-Württemberg. In-
soweit könne hier schon ein Zusammenhang zwischen der Stellenausstattung der 
Dienststelle der oder des Bürgerbeauftragten und der Abgabe von Kompetenzen 
des Parlaments gesehen werden. Deshalb wiederhole er seine Frage, ob es seitens 
der Bürgerbeauftragten hinsichtlich des Stellenplans Bestrebungen gebe, die sich 
bei der Beratung des nächsten Doppelhaushalts offenbaren könnten.

Die Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg unterstreicht, niemals 
würde sie sich anmaßen, Kompetenzen des Parlaments an sich zu ziehen. Sofern 
im Koalitionsvertrag noch andere Aufgaben für die Bürgerbeauftragte oder den 
Bürgerbeauftragten stünden, müsse dies politisch geklärt werden. Zum jetzigen 
Zeitpunkt wäre sie dankbar, wenn der Änderungsantrag RESTE 01/1 angenom-
men würde.

Änderungsantrag 01/2 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag RESTE 01/1 insgesamt mehrheitlich angenom-
men.

Kapitel 0105 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

7.12.2021

Nicolas Fink
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